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übergehen werde, war längere Zeit hindurch Höchjt zweifelhaft. Karl V. wünjchte, daß fein

Sohn Philipp zum Nachfolger Ferdinands al3 vömifcher König gewählt werde; Ferdinand

und fein ältefter Sohn Max hatten hiezu, wenn auch mit innerlichem Widerjtreben, ihre

Zuftimmung ertheilt. Es erhob fich die Frage, ob die Katjerfrone deveinjt dem deutjchen

oder dem fpanifchen Zweige des habsburgischen Haufes zufallen, ob die Verbindung des

deutjchen Reiches mit der jpanifchen Monarchie fortbeftehen jollte oder nicht. Die Abficht

Karls wınde von Frankreich und von den Protejtanten durchkrenzt. So eigenthümlich

geftalteten ich die Verhältniffe, daß Ferdinand, ohne mit den proteftantiichen Fürjten im

Bunde zu ftehen, doch in dem

- Siege derjelben zugleich den

Sieg feiner eigenen Sache er-

bliefen mußte. Inden Karl den

Entichluß faßte, Deutjchland

feinem Bruder zu überlafjen,

verzichtete er zugleich auf Phi-

(ipps Nachfolge im Weiche.

Nach Karls Abdanfung (1558)

wurde Ferdinand zum Saifer

gekrönt.
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Ferdinand erlebte 63 noch,

daß faft die ganze, in feinen

Händen ruhende Machtfülle auf

jeinen Sohn Maximilian über-

ging, indemderjelbe jowohl im
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Medaille mit den Bildniffen Karl V., Ferdinand I., Marimilian I. und Maria.

Reiche als auch in Böhmen und Ungarn zu feinem Nachfolger gewählt ward. Nur bezüglich

der altyabsburgijchen Stammlande fand eine Ausnahme ftatt. Sie gingen nicht insgejammt

an Marimilian über, jondern wurden nach den für diefelben geltenden Hausgejegen noch

einmal getheilt, und zwar jo, daß dem älteften Sohne Mayrimilian I. Dfterreich unter und

ob der Enns, dem zweiten Sohne Ferdinand Tirol und die Vorlande, dem jüngjten Karl

Steiermark, Kärnten, Krain und Görz zufielen; doch jollte Maximilian als der ältejte eine

Art Oberhoheit über jeine Brüder befigen. Ferdinand verfannte nicht die Gefahr, welche

für die Machtitellung feines Haufes in der Zeriplitterung feiner ererbten Beligungen lag.

Ausdrüclich Hatte er in dem Teftamente von 1543, welches an die Stelle eines älteren

von 1532 trat, feine Söhne ermahnt, ihre Länder „als ungetheilte Brüder“ zu regieren.

Da er fodann in feinem legten Teftamente von 1554 diefen Gedanken fallen ließ md

zu dem Gewohnheitsrechte dev Theilungen zuritckgriff, dazu mochte ihn die Überzeugung


